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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.03.2025 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

die medizinische Versorgung von Neugeborenen und Säuglingen in Notfällen erfordert eine 

spezialisierte Ausstattung sowie entsprechend qualifiziertes Personal. In diesem Zusammenhang 

stellt sich die Frage nach der Verfügbarkeit eines Baby-Notarzteinsatzfahrzeugs (Baby-NEF) im 

Rettungsdienstbereich Erfurt. 

Vor diesem Hintergrund bitten wir um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

 

1. Gibt es ein Baby-NEF im Rettungsdienstbereich Erfurt und steht dieses rund um die Uhr zur 

Verfügung oder nur zu bestimmten Zeiten? 

2. Falls ein solches Fahrzeug existiert, wie häufig wurde es in den vergangenen fünf Jahren 

alarmiert (tabellarische Auflistung mit Monaten und Alarmierungsgrund)? 

3. Wie ist die Besetzung des Baby-NEF geregelt, insbesondere hinsichtlich des ärztlichen und 

rettungsdienstlichen Personals? 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

03.03.2025, gez. xxxxx   

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion AFD, Herr Töpfer 

    

Titel der Drucksache: 

Baby-NEF im Rettungsdienstbereich Erfurt 

 

Drucksache 0675/25 
 

 öffentlich 


	FLD_voname
	Gremium
	Datum
	Ostatus
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Anlage

